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2.9.10 § 61a Organisation
1 Die Schätzungskommission entscheidet in der Regel in der Besetzung von drei Mitgliedern unter
Einschluss der Leitung durch die Präsidentin/den Präsidenten oder die Stellvertreterin/den
Stellvertreter.
2 Über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder auf Antrag eines
Kommissionsmitgliedes entscheidet sie in einer Fünferbesetzung.
3 Für die weitere Organisation sind die für das Verwaltungsgericht geltenden Vorschriften
massgebend, soweit keine anderen Regelungen bestehen.
4 Die Schätzungskommission regelt ihre Organisation und den Geschäftsgang in einer
Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Verwaltungsgerichtes bedarf.
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